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Urnenabstimmung anstelle Bürgerversammlung

Infolge der Coronapandemie musste anstelle der Bürgerversammlung bedau-
erlicherweise bereits im letzten Jahr eine Urnenabstimmung durchgeführt wer-
den. Auch dieses Jahr hat sich der Gemeinderat dazu entschieden die Geschäfte 
der Bürgerversammlung an der Urne zu beschliessen. (siehe S. 2)

Positiver Rechnungsabschluss 2020

Die Rechnung des allgemeinen Gemeindehaushaltes schliesst mit einem Ertrags-
überschuss von CHF 1'488'649.59 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 
CHF 641'390.00, dies ergibt eine Besserstellung von CHF 847'259.59. (siehe S. 
3)
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Urnenabstimmung anstelle Bür-
gerversammlung

Infolge der Coronapandemie musste 
anstelle der Bürgerversammlung be-
dauerlicherweise bereits im letzten 
Jahr eine Urnenabstimmung durchge-
führt werden. Gegenwärtig ist es auf-
grund der globalen Coronapandemie 
verboten, Veranstaltungen durchzu-
führen. Von diesem Verbot ausgenom-
men sind u.a. Bürgerversammlungen 
in den Gemeinden, sofern sie über ein 
Schutzkonzept verfügen.

An den Bürgerversammlungen der Ge-
meinde Berg nehmen jeweils zwischen 
100 bis 150 Stimmberechtigte teil. Es 
ist deshalb davon auszugehen, dass 
insbesondere Angehörige von Risiko-
gruppen von der Teilnahme an einer 
Bürgerversammlung aus gesundheit-
lichen Gründen absehen. Aus demo-
kratiepolitischer Sicht ist dies nicht er-
wünscht.

Eine Verschiebung der Bürgerver-
sammlung auf einen geeigneten Zeit-
punkt ist aufgrund der wechselhaften 
Lage und der notwendigen Vorberei-
tungszeit aber kaum planbar.

Mit einer dringlichen Verordnung er-
möglicht die Regierung des Kantons 
St. Gallen den Gemeinden, im ersten 
Halbjahr 2021 für alle Geschäfte, für 
die das Gesetz oder die Gemeindeord-
nung eine Beschlussfassung durch die 
Bürgerversammlung vorsehen, eine 
Urnenabstimmung durchzuführen.

Aufgrund dessen hat der Gemeinderat 
nun entschieden, am Sonntag, 11. Ap-
ril 2021, über folgende Geschäfte der 

Bürgerversammlung an der Urne zu 
beschliessen:

1. Jahresrechnungen 2020

2. Budgets und Steuerplan 2021

3. Projekt familien- und schulergän-
zendes Betreuungsangebot Chin-
derhuus Cavallino Berg SG – Über-
nahme De! zitbeiträge

Die Stimmrechtsausweise und Stimm-
zettel für die Abstimmung über die 
vorstehenden Geschäfte werden den 
Stimmberechtigten wie gewohnt per 
Post zugestellt. Mit dem Amtsbericht, 
der Mitte März 2021 in alle Haushal-
tungen der Gemeinde verteilt wird, 
verfügen die Stimmberechtigten über 
die notwendigen Unterlagen bzw. Gut-
achten.

Bürgerversammlung «light»
Um der Bürgerschaft dennoch die 
Möglichkeit zu bieten, sich über die 
traktandierten Geschäfte aus erster 
Hand zu informieren, wird der Gemein-
derat am Montag, 29. März 2021 eine 
Bürgerversammlung «light» durchfüh-
ren (ohne Apéro und Abstimmung). 

Bis spätestens 21. März 2021 können 
Sie sich unter info@bergsg.ch oder 
071 455 11 92 für die Informationsver-
anstaltung anmelden. Ihre Anmeldung 
wird in die verschiedenen Zeitblöcke 
zwischen 17:00 und 22:00 Uhr einge-
teilt; Sie werden anschliessend be-
nachrichtigt, in welchem Zeitfenster 
Sie in der Turnhalle erwartet werden. 
Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme 
am Anlass nicht möglich.
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düberschuss von CHF 64'640.00. Die 
Besserstellung gegenüber dem Bud-
get beträgt somit CHF 53'723.04.

Feuerwehrersatzabgaben 2021

Der Kantonsrat hat am 27. November 
2019 das neue Gesetz über den Feu-
erschutz (FSG, sGS 871.1) erlassen, 
welches per 1. Januar 2021 in Kraft 
trat. Dieses sieht vor, dass neu unab-
hängig des steuerbaren Einkommens 
eine Mindestabgabe von CHF 50.00 in 
Rechnung gestellt wird. Die Feuerweh-
rersatzabgaben werden jährlich mit 
der Steuerrechnung der kommunalen 
Steuerämter erhoben.

Steuerabrechnung
Aus den Gemeindesteuern (inkl. Handänderungssteuern) und den Steuerantei-
len ergibt sich gegenüber dem Budget folgendes Bild:
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Rechnungsabschluss 2020
Die Rechnung des allgemeinen Ge-
meindehaushaltes schliesst mit ei-
nem Ertragsüberschuss von CHF 
1'488'649.59 ab. Budgetiert war ein Er-
tragsüberschuss von CHF 641'390.00, 
dies ergibt eine Besserstellung von CHF 
847'259.59. Diese ergibt sich haupt-
sächlich aus den Mehreinnahmen bei 
den Steuern, wie Sie der Steuerabrech-
nung entnehmen können. Detaillierte 
Informationen werden Ihnen mit dem 
Amtsbericht zur Verfügung gestellt.

Die Elektra Berg SG schliesst die Jah-
resrechnung 2020 mit einem Aufwan-
düberschuss von CHF 10'886.96 ab, 
gerechnet wurde mit einem Aufwan-
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Umfangreiche Informationen zum ge-
samten Projekt inkl. Finanzierung ! n-
den Sie auf der Startseite von www.
bergsg.ch 

 
Neue Vereinbarung für Schule 
für Musik 

Die Schule für Musik wurde als Zweck-
verband gegründet, dem die Politi-
schen Gemeinden Berg, Muolen, Häg-
genschwil und Wittenbach sowie die 
Regionale Oberstufenschulgemeinde 
Grünau und die Primarschulgemein-
de Wittenbach angehörten. Aufgrund 
der Inkorporation der Primarschul-
gemeinde in die Politische Gemeinde 
Wittenbach muss die Vereinbarung 
des Zweckverbandes angepasst wer-
den. Dies veranlasste die beteiligten 
Gemeinden die Vereinbarung total zu 
revidieren und auf den neusten Stand 
zu bringen. Folgend sind die wesentli-
chen Veränderungen aufgeführt:

Delegiertenversammlung: Sie be-
steht weiterhin aus zehn Mitgliedern. 
Die Politische Gemeinde Wittenbach 
erhält aufgrund der Inkorporation der 
Primarschulgemeinde zu den beste-
henden zwei Mitgliedern noch jene 
drei der Primarschule dazu. Die Regi-
onale Oberstufenschulgemeinde hat 
zwei, die Gemeinden Berg, Häggen-
schwil und Muolen je ein Mitglied. Neu 
wird eine Delegierte bzw. ein Delegier-
ter der Gemeinde Wittenbach zur Prä-
sidentin bzw. Präsidenten gewählt.

Verwaltungsrat: Er setzt sich neu aus 
sechs Mitgliedern zusammen und ist 
damit durch alle beteiligten Gemein-
den vertreten: Zwei Mitglieder der Ge-

Cavallino Berg, KITA/Hort-An-
gebot – Infoveranstaltung vom 
13. Februar 2021

Am 13. Februar 2021 informierte der 
Gemeinderat zusammen mit Vertre-
tern des Cavallino Wittenbach die Be-
völkerung über das Projekt Cavallino 
Berg, KITA/Hort, ab 1. August 2021. 
Das Angebot umfasst max. 12 Kinder-
tagesstätten-Plätze für Kinder ab 3 
Monaten bis zum Kindergarteneintritt 
sowie max. 10 Hortplätze für Kinder ab 
Kindergarten bis Ende 6. Klasse. 
Für die Primarschule Berg bedeutet 
dieses Projekt, dass Tagesstrukturen 
für Schulkinder im Hort des Cavallino 
Berg angeboten werden. Ebenfalls 
wird der Mittagstisch für alle Schul-
kinder, die dieses Angebot nutzen, im 
Cavallino Berg integriert sein. Dies ist 
unabhängig davon, ob die Schulkinder 
im Hort für eine Tagesbetreuung ange-
meldet sind oder nicht.  
Die Bedürfnisabklärung der Gemeinde 
bei den Berger Familien im 2019 zeig-
te, dass die Eltern an Tagesstrukturen 
für Schulkinder sehr interessiert wa-
ren. Damals gaben die Berger Famili-
en an, dass Kindertagesstätten-Plätze 
nicht gross nachgefragt wurden. In der 
Zwischenzeit hat sich dieses Bild ver-
ändert, zur Zeit besuchen 7 Kinder aus 
Berg das Cavallino in Wittenbach.

Am 11. April 2021 entscheidet die 
Stimmbürgerschaft von Berg an der 
Urne, ob sie das Projekt gutheisst. Die 
Bürgerversammlung vom 29. März 
2021 wurde abgesagt – die Geschäfte 
der Bürgerversammlung werden an 
der Urnenabstimmung beschlossen. 
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• mind. ein Klauen- oder Huftier
• (Schweine, Schafe, Ziegen, usw.)
• Ge" ügel (auch kleine Bestände un-

ter 10 Stück)
• ein oder mehrere Bienenvölker
• mehr als eine Hektare landwirt-

schaftlicher Nutz" äche
• mehr als 30 Aren Spezialkulturen

Die Unterlagen für die Strukturdate-
nerhebung wurden bereits versandt. 
Die Erhebung ! ndet vom 15. Februar 
bis 28. Februar 2021 statt. Die ausge-
füllten Formulare oder Internetquit-
tungen müssen bis am Montag, 1. 
März 2021 beim Landwirtschaftsamt 
der Gemeinde eingereicht werden.

Die Daten der Tiere der Rinder- und 
Pferdegattung werden wiederum 
von der Tierverkehrsdatenbank (TVD) 
übernommen. Die Tierhalter müssen 
deshalb bei dieser Erhebung keine Rin-
der und Pferde deklarieren. 

Schafe und Ziegen müssen seit dem 
1. Januar 2020 in der Tierverkehrsda-
tenbank gemeldet werden (www.
schafeziegen.ch). Zusätzlich müssen 
sie jedoch während der Übergangszeit 
weiterhin auch noch mit der Struktur-
datenerhebung deklariert  werden.

Allfällige Bewirtschafter/innen oder 
Tierhalter/innen, die keine Erhebungs-
unterlagen erhalten haben, welche 
aber die aufgeführten Mindestanfor-
derungen erfüllen, bitten wir sich beim 
Landwirtschaftsamt Berg zu melden 
(Tel. 071 524 11 02, jasmin.oberlin@
bergsg.ch).

meinde Wittenbach, je ein Mitglied der 
Gemeinden Berg, Häggenschwil und 
Muolen sowie ein Mitglied des Schul-
rates der Regionalen Oberstufenschul-
gemeinde Grünau. In der Regel wird 
der Verwaltungsrat von einem Mitglied 
der Gemeinde Wittenbach präsidiert.

Finanzierungsschlüssel: Dieser wurde 
vereinfacht und verbrauchergerecht 
gestaltet. So verteilt sich der Ausga-
benüberschusses neu zu 30% nach den 
Einwohnerzahlen und zu 70% nach den 
Musikschülerinnen und -schüler im Ge-
meindegebiet. 

Die revidierte Vereinbarung über den 
Zweckverband Schule für Musik wur-
de in den beteiligten Räten und dem 
Schulparlament genehmigt, unter-
steht jedoch dem fakultativen Refe-
rendum. Die Referendumsfrist läuft 
vom 20. Februar bis 31. März 2021. 
Während dieser Zeit kann die Verein-
barung in der Ratskanzlei eingesehen 
werden. Das offi  zielle Referendums-
inserat ist auf der rechtsverbindlichen 
Publikationsplattform (www.publikati-
onen.sg.ch) zu ! nden.

Landwirtschaftliche Struktur-
datenerhebung 2021

Auch dieses Jahr führt das Landwirt-
schaftsamt St.Gallen wieder eine Erfas-
sung aller Strukturdaten der landwirt-
schaftlichen Betriebe und Tierhalter 
durch. Alle Bewirtschafter/innen oder 
Tierhalter/innen, die eine der folgen-
den Anforderungen erfüllen, sind ver-
p" ichtet an dieser Erhebung teilzu-
nehmen:
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Teilstrassenplan „Nonnensteg“ 
(Sanierung der bestehenden 
Fussgängerbrücke, minimale 
Verlegung des Nonnenweges 
im Bereich vor der Brücke)

Der Gemeinderat hat am 8. Febru-
ar 2021 in Anwendung von Art. 39 ff  
des kantonalen Strassengesetzes (sGS 
732.1) genehmigt:

- Bauprojekt Sanierung der Fuss-
 gängerbrücke über die Stei-
 nach inkl. allen Detailplänen
- Teilstrassenplan Nonnensteg;  
 Gemeindeweg 2. Klasse (Sanie-
 rung Fussgängerbrücke über 
 die Steinach inkl. minimale Ver-
 legung des Nonnenweges im 
 Bereich vor der Brücke)

Der Teilstrassenplan ist im Zusammen-
hang mit der Sanierung der bestehen-
den Fussgängerbrücke zwischen den 
Gemeinden Mörschwil und Berg not-
wendig. Die Linienführung der minima-
len Verlegung des Nonnenweges im 
Bereich vor der Brücke ist während der 
Au" agefrist im Gelände abgesteckt.

Au! agefrist: 1. März bis 30. März 2021

Au! ageort: Eingangsbereich Gemein-
deverwaltung, Dorfstrasse 17, Berg

Innert der Au" agefrist kann schriftlich 
und begründet gegen den Teilstras-
senplan „Nonnensteg“ beim Gemein-
derat Berg Einsprache erhoben wer-
den. Einsprache kann erheben, wer ein 
schutzwürdiges Interesse nachweisen 
kann.

Bauanzeigen

Gesuchsteller 
Brandes Thomas, Amperdellweg 5, 
Sargans

Bauvorhaben
Fassadenrenovation

Baugrundstück
Nr. 90, Neutröstli 37, Berg

Baugesuch Nr. 4235

Gesuchsteller 
Brandes Cäcilia, Habersack 15, Berg 

Bauvorhaben
Erstellung einer Trockensteinmauer / 
Stützmauer entlang Habersackstrasse

Baugrundstück
Nr. 275, Habersack 15, Berg

Baugesuch Nr. 4234

Die Baugesuche und die Unterlagen 
liegen vom 18. Februar 2021 bis und 
mit 4. März 2021 im Gemeindehaus 
(Eingangshalle), Berg SG, zur Einsicht 
auf und sind auf der Homepage der 
Politischen Gemeinde abrufbar.

Privat- und/oder öff entlich-rechtliche 
Einsprachen sind mit Begründung wäh-
rend der Bauanzeigefrist schriftlich 
dem Gemeinderat Berg einzureichen. 
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Referendumsvorlage

Das Schulparlament hat am Montag, 15. Februar 2021, an seiner ordentlichen 
Sitzung dem Antrag zur Genehmigung der Zweckverbandsvereinbarung der 
Schule für Musik zugestimmt.

Referenden gemäss:  Art. 12, lit f der Gemeindeordnung der Regionalen  
     Oberstufenschulgemeinde Grünau vom 28. Februar  
     2016

Gegenstand:   - Genehmigung der Zweckverbandsvereinba-
      rung der Schule für Musik

Referendumsfrist:  20. Februar – 31. März 2021

Öff entliche Au" age der
Vorlage:    Schulverwaltung Oberstufenschule Grünau, Witten-
     bach

Quorum für das Zustande-
kommen eines Volks-
begehrens:   400 Unterschriften (Art. 13 Gemeindeordnung)

Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und 
der Gemeindeordnung sowie sachgemäss nach dem kantonalen Gesetz über 
Referendum und Initiative.

Ein allfälliges Referendumsbegehren ist vor Ablauf der Referendumsfrist der 
Schulverwaltung, Oberstufenschule Grünau, 9300 Wittenbach, einzureichen.

Die Zweckverbandsvereinbarung kann auf unserer Homepage www.ozgruenau.
ch eingesehen werden.
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Evangelische Kirch-
gemeinde Roggwil

Sonntag, 21.02.2021
10.00 Uhr  Ökumenischer Got-
   tesdienst in der kath.
   Kirche Berg, Gemeind-
   eseelsorgerin J. Ro-
   mer Popp und Pfr. M.  
   Maywald
   Kollekte: Fastenopfer  
   und Brot für alle

10.00 Uhr  Kindergottesdienst   

Der anschliessende Suppentag fällt situ-
ationsbedingt aus! Für den Gottesdienst 
ist eine Anmeldung erforderlich! Kath. 
Sekretariat: 071 455 11 19 

Donnerstag, 25.02.2021 
19.00 Uhr  e-fun Teenietreff  im   
   Kirchgemeindehaus
   «Kinoabend»

Samstag, 27.02.2021 
   Eltern-Kind-Singen  
   aufgrund der aktuel-
   len Situation ABGE-
   SAGT !

Sonntag, 28.02.2021 
09.40 Uhr  Ökumenischer Got-
   tesdienst
   Pfr. M. Maywald und 
   Gemeindeseelsorger 
   T. Zierof (Arbon), Mu-
   sik: E.-J. Kim Maywald, 
   Kollekte: Brot für alle/
   Fastenopfer

Alle Angaben und weitere Informatio-
nen ! nden Sie unter: www.evang-rogg-

wil.ch

Katholische Kirch-
gemeinde Berg Frei-
dorf

Jeden Montag um 
14.00 Uhr Rosenkranzgebet in der 
Kirche

Freitag, 19.02.2021 
09.00 Uhr  Eucharistiefeier

Sonntag, 21.02.2021 
10.00 Uhr  Ökum. Gottesdienst   
   zur Fastenzeit
10.00 Uhr  Ökum. Sonntigs! ir för
   Chind (KIGA – 3. Kl.)

Freitag, 26.02.2021 
09.00 Uhr  Eucharistiefeier

Sonntag, 28.02.2021 
10.00 Uhr  Eucharistiefeier

Mittwoch, 03.03.2021 
19.00 Uhr  Versöhnungsfeier

                

                     Sonntigsfiir-Gruppe der Pfarrei Berg-Freidorf                                              

                                    

                                    Sonntigsfiir 

för Chind vom 

Kindergarten bis 3.Klasse 
 

 

Mer ladet dich ii, zum mit üs fiire.   

Am 21. Februar am 10.00 Uhr 

  

Treffpunkt isch vor de Chirche z’Berg, 

fiire tüend mir den im Jugendruum.  

 

Hebed Sorg! 

 

 

Es freut sich uf dich 

S’ ganz Sonntigsfiir-Team 
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Neue Mitarbeiterin der Schulverwaltung 

Schule für Musik 

Mein Name ist Anja Lusti, ich bin verheiratet und Mutter von 

einem Kind. 

Am 01. Februar 2021 habe ich meine neue Tätigkeit als 

Mitarbeiterin der Schulverwaltung der Schule für Musik in 

Wittenbach gestartet.  

Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und stehe Ihnen 

in Zukunft für Fragen und Anliegen im Bereich der Schule für 

Musik gerne zur Verfügung.      www.schulefuermusik.ch 

 
 
Ökumenische Gottesdienste  
(aufgrund der aktuellen Situation leider ohne Suppenz'mittag) 
 
Während der Fastenzeit laden wir Sie zu den ökumenischen Familiengottesdiensten ein. Der 
Erlös geht an die Hilfswerke „Brot für alle“ und „Fastenopfer“. 
 
Sonntag, 21. Februar 202 in Berg 
10.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst in der kath. Kirche Berg SG 
10.00 Uhr   Ökumenischer Kindergottesdienst 
 
Sonntag, 28. Februar 2020 in Roggwil 
9.40 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst 
    anschliessend gibt es eine „Suppe to go“. 
 
Sonntag, 14. März 2020 in Häggenschwil 
10.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst in der kath. Kirche Häggenschwil 
10.00 Uhr   Ökumenischer Kindergottesdienst im Pfarreistübli 
 
 
Für dies Gottesdienste in Berg und Häggenschwil ist eine Anmeldung bei dem jeweiligen 
kath. Sekretariat erforderlich!  
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        PR: Walter Bucher und Martin Meier 

 

Wer kennt Troubadix?  
Es ist der Barde aus dem unein-
nehmbaren gallischen Dorf aus 
der Comicserie Asterix und Obe-
lix. Aber auch in unserer Gemein-
de (die kleinste Gemeinde im Kt. SG!), lebte 
ein solcher Dichter und Poet! 
 
Der Berger Poet vom Bannwil  
Bis ins Jahre 1991 wohnte Josef 
Weyermann – ein liebenswerter 
Mann – im Ortsteil Bannwil im 
Hause Heeb. Für die Reinschrift 
seiner Verse und Gedichte suchte 
der gelernte Landwirt immer wie-
der die Hilfe in seiner Nachbar-
schaft. «Das kann der Lehrer am 
besten», war sein Kommentar. Er 
selber traute sich nicht zu, auf ei-
ner Schreibmaschine seine Ide-
en niederzuschreiben. So ergab 
sich ein fast freundschaftliches 
Verhältnis zum ehemaligen Dorf-
lehrer Markus Widmer.  
 
Vom Lindenzweig zur Linde 
«Kurz nach dem Einzug in unser 
neues Heim 1974 klingelte Josef 
an unserer Haustüre. In der Hand 
hielt er einen Lindenzweig» er-
zählt Markus Widmer. Widmers 
setzten den Schössling in ihren 
Garten. In der Zwischenzeit ist 
aus dieser Lindenrute ein riesiger 
Baum gewachsen, der willkom-
menen Schatten spendet und 
stets an den Dorfpoeten erinnert.  
 

 
 
 
 
 
Ein Berger Dorforiginal  
 

 
�

Josef Weyermann versuchte, im 
Dorf für Ordnung zu sorgen, all-
fällige Verkehrsregeln besser zu 
beachten und Einhaltungen inner-
halb der Bannwilstrasse durch-
zusetzen. Aber auch die Schul-
kinder waren ihm ein grosses 
Anliegen. So reiste er extra ins 
Skilager um den Lagerköchen ein 
Paket Hörnli zur richtigen Ver-
pflegung der Kinder zu über-
reichen. Markus Widmer: «Eines 
seiner Lebensmotos sollten wir 
stets beherzigen»:  
 

Liebe deine Mitmenschen, auch 
wenn sie nicht immer freund-
lich zu dir sind! 
�

Josef Weyermann 
ein Berger 

Poet und Dorforiginal 

Auskünfte über den Verein BERGLAUF: Bruno.anderau@hispeed.ch oder 071 455 16 68 

�



Tobler Heizungen GmbH  •  Käsereistrasse 4  •  9306 Freidorf  

T 071 455 11 08  •  info@tobler-heizungen.ch  •  www.tobler-heizungen.ch  

T O B L E RT O B L E R
H E I Z U N G E N

• Wärmepumpen
• Oel-Gasheizungen
• Holzfeuerungen
• Solaranlagen
• Fernwärme
• Service

GEBHARD MÜLLER AG

HOLZBAU – SCHREINEREI

CNC-HOLZBEARBEITUNG

STEINACH   TÜBACH   ST.GALLEN

Rorschacherstrasse 1  |  9323 Obersteinach 

Tel. 071 44 66 131  |  www.ideen-in-holz.ch

• Holzkonstruktionen • Dachfenster, Dachaufbauten 

• Innenausbau • Schränke, Türen, Treppen 

• Wärmedämmungen • Neubau, Umbau, Unterhalt 

Neubau, Umbau und Sanierung
Wir haben auch für Ihre Träume die Ideen in Holz

 

 

 

finanz | beratung | frei 

 
Ihr PLUS hinsichtlich einer  

individuellen Steuerberatung 

 
Weitere Informationen auf 

 www.fbf-berg.ch 

 
078 700 12 14 (FR/SA) 

 

 

Energieförderung

«Mit dem Newsletter bin 

ich zum Thema Energie 

immer top informiert und 

auf der Höhe.»

Energieförderung im Kanton St.Gallen

www.energieagentur-sg.ch

energieagentur
st.gallen



 

 DUSCH WC
MEHR KOMFORT 
MEHR HYGIENE

WASSER. 
BAD. 
ENERGIE.

www.haustechnik-eugster.ch
Arbon  |  Romanshorn  |  St.Gallen
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Denken wir an die Menschen von  
morgen, bevor es zu spät ist.  

Es ist zwei vor zwölf! 
 www.engero.ch�
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Kanton St.Gallen 
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St.Gallen, 12. Februar 2021 

 

 

«Waldbiodiversität» – Artikel Mitteilungsblatt 

- Waldränder 

(Autor: Pascal Gmür, Kantonsforstamt) 

 

 

Waldränder sind Hotspots der Artenvielfalt 

Aufgewertete Waldränder bilden einen ausgezeichneten Lebensraum für viele Pflanzen- 

und Tierarten. Dabei wird der Wald zu Gunsten von Lichtbaumarten, Sträuchern und der 

Krautschicht aufgelichtet: Konkret wird Holz geerntet und Biotopbäume sowie 

genügend Totholz werden stehen gelassen. Im Kanton St.Gallen beträgt die gesamte 

Waldrandlänge rund 14'000 km. Das Aufwertungspotenzial ist sehr gross. 
 

Struktur- und artenreiche Waldränder bilden einen äusserst wichtigen Lebensraum für viele 

Pflanzen- und Tierarten. Dank dem Lichtangebot gedeiht eine vielfältige Kraut- und 

Strauchschicht. Insekten, Vögel und diverse Kleinsäuger profitieren vom Blütenreichtum, 

von alten Biotopbäumen, besonntem Totholz sowie Früchten und Beeren. Zudem bietet der 

Waldrand Deckung für viele Tiere. Waldrandaufwertungen erhöhen die Strukturvielfalt und 

werden von Bund und Kanton unterstützt. 
 

Waldränder prägen die Landschaft 

Aufgewertete Waldränder sind ökologisch wertvoll und schaffen eine attraktive Landschaft 

zu jeder Jahreszeit. Dank dem vielen Licht kann sich eine reichblühende, attraktive Kraut- 

und Strauchschicht entwickeln. Waldränder sind ein sicheres Versteck für Vögel, ein 

Paradies für Bienen oder Schmetterlinge und vermitteln Frühlingsgefühle für uns 

Menschen. Jeder Baum und jeder Strauch blüht und fruchtet zu verschiedenen Zeiten 

und in anderen Farben. Der Schwarzdorn blüht beispielsweise schneeweiss bereits vor 

dem Austrieb der Blätter. Ebenfalls landschaftsprägend ist die unterschiedliche 

Herbstfärbung. Was wäre ein Herbst ohne das goldene Leuchten von Birken, Lärchen, 

Espen oder Haselnuss am Waldrand? 
 

Fotos: 
 

 
Foto links: Artenreiche, gestufte 
Waldränder mit Biotopbäumen und 
Sträuchern sind wertvolle Lebensräume 
und vernetzen den geschlossenen Wald 
mit dem Offenland. (Foto: Pascal Gmür, 
Kantonsforstamt). 

Foto rechts: Weisse Blütenpracht des 
Schwarzdorns. Aufgewertete Waldränder 
verschönern die Landschaft auch für uns 
(Foto: Jörg Hässig, Waldregion 4 See). 

 



stiftung meineimpfungen
fondation mesvaccins
fondazione mievaccinazioni
foundation myvaccines

Informationen zu 
«myCOVIDvac»

Die Stiftung meineimpfungen wird von folgenden Partnern unterstützt: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Eidgenössische 
Kommission für Impff ragen (EKIF), Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), Vereinigung 
der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz (VKS), Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse), Verbindung der 
Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP)

AGB siehe unter: www.meineimpfungen.ch/conditions.do

Möchten Sie die Vorteile des 
E-Impfausweises nutzen?
Mit Ihrer Einwilligung werden 
Ihre Impfdaten bei der Stiftung 
meineimpfungen gespeichert. 
Sie erhalten umgehend Ihre 
persönlichen Zugriff sdaten für
Ihr Benutzerkonto auf 
www.meineimpfungen.ch.

Wenn Sie bereits einen 
E-Impfausweis haben, müssen 
Sie im Impfzentrum ebenfalls 
einwilligen, damit Ihre Covid-19-
Impfungen elektronisch abge-
speichert werden. 

Wenn Sie die elektronische 
Dokumentation Ihrer Covid-
19-Impfung nicht wünschen, 
erhalten Sie lediglich einen 
schriftlichen Impfnachweis. Ein 
Eintrag im E-Impfausweis ist 
auch später noch möglich, könnte 
jedoch mit Servicekosten für 
die Validierung verbunden sein.

Wie die Impfung gegen Covid-19 ist auch deren elektronische Dokumentation 
freiwillig. Wir empfehlen sie jedoch aus folgenden Gründen: 

•  Wichtige Informationen zu Ihren Covid-19-Impfungen (Name des erhaltenen Impf-
stoff s, Daten der Impfungen usw.) werden sicher und in der Schweiz gespeichert. 
Sie alleine bestimmen, wer auf Ihre geschützten Daten zugreifen darf.

•  Der E-Impfausweis kann nicht verloren gehen.
•  Der E-Impfausweis ist ein offizielles Dokument. 
•  Der E-Impfausweis für Covid-19 wird mit dem Logo des BAG ausgedruckt.
•  Der E-Impfausweis kann jederzeit und an jedem Ort der Welt online

aufgerufen und beliebig oft ausgedruckt werden.
•  Sie werden zum Zeitpunkt der zweiten Impfdosis automatisch benachrichtigt – 

und auch, falls eine spätere Auff rischung notwendig wird.
•  Sie können die Informationen, falls erwünscht, mit Ihren Ärzten/-innen

und Apothekern/-innen teilen. 
•  Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine internationale Covid-19-Impfbeschei-

nigung benötigt werden (z. B. für Reisen in bestimmte Länder oder mit bestimmten 
Fluggesellschaften), könnten die gespeicherten Daten als Grundlage für 
eine internationale Impfbescheinigung («smart yellow card» der WHO) dienen.

www.myCOVIDvac.ch ist ein Modul des 
Schweizerischen elektronischen Impfausweises 
(E-Impfausweis), um Ihre Covid-19-Impfungen 
elektronisch auf www.meineimpfungen.ch 
zu dokumentieren. Eine vorgängige Registrie-
rung ist nicht erforderlich. Diese wird für 
Sie im Impfzentrum vorgenommen, wenn Sie 
Ihre Einwilligung geben.



15 | AGENDA

Februar 2021

Do 18. 19:30h
ABGESAGT - BERGLAUF Verein für Altes und Neues, 
Hauptversammlung

So 21. 10:00h Ökum. Gottesdienst zur Fastenzeit
So 21. 10:00h Ökum. Sonntigs! ir för Chind zur Fastenzeit (KIGA-3. Kl.)

März 2021

Di 02. 08:00h Papier- und Kartonsammlung
Mi 03. 19:00h Kath. Kirche Berg-Freidorf, Versöhnungsfeier

So 07. 10:00 - 
11:00h

Eidg. Volksabstimmung

Di 09. 16:00 - 
18:00h

Bürgersprechstunde Schulhaus Brühl - Anmeldung obli-
gatorisch (071 455 11 93 - sandro.parissenti@bergsg.ch)

Fr 19. 09:00h
Kath. Kirche Berg-Freidorf, Kommunionfeier, gestaltet 
durch FMG

So 21. 10:00h Kath. Kirche Berg-Freidorf, Firmung in Berg

Fr 27. 09:00 - 
12:00h

Kath. Kirche Berg-Freidorf, Palmen binden

So 28. 10:00h
Kath. Kirche Berg-Freidorf, Familiengottesdienst zum 
Palmsonntag

Mi 31. 10:00 - 
11:00h

Sonder- und Giftabfallsammlung

 

April 2021

Do 01. 07:00h Kehrichtabfuhr, anstelle vom 2. April 2021
Do 01. 18:00h Eucharistiefeier zum Hohen Donnerstag
Fr 02. 15:00h Kath. Kirche Berg-Freidorf, Karfreitagslithurgie

Sa 03. 19:00h
Kath. Kirche Berg-Freidorf, Eucharistiefeier zur Oster-
nacht mit Osterfeuer

So 04. 10:00h
Kath. Kirche Berg-Freidorf, Familiengottesdienst zu Os-
tern

Mi 07. 07:00h Grünabfuhr

So 11. 10:00h
Urnenabstimmung über die Geschäfte der Bürgerver-
sammlung

Mi 21. 07:00h Grünabfuhr
Mi 28. 18:00h Help Berg SG, Unfälle aller Art

weitere Veranstaltungen ! nden Sie auf unserer Website unter www.bergsg.ch.
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Corona- Schalteröff nungszeiten
Mo, Di, Mi, Do: 07.30 - 11 .30  / Nachmittag geschlossen    Fr: Schalter geschlossen 
Termine nach Vereinbarung sind auch ausserhalb der angegebenen Öff nungszeiten möglich und können 
telefonisch von Montag - Donnerstag von 07:30 - 11:30 / 13:30 - 16:00 Uhr vereinbart werden.


